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Die Entscheidung für eine bestimmte Rechtsform zieht verschiedene Implikationen nach 
sich. Das betrifft zum Beispiel die Fragen, wie die Wirkungsorientierung verankert wird, 
wer mitbestimmen darf, welche Verantwortlichkeiten an wen vergeben werden oder un
ter welchen Voraussetzungen eine Steuerbefreiung möglich ist und ob diese angestrebt 
wird. Die Wahl einer geeigneten Rechtsform ist für Initiativen demnach von enormer Be
deutung. Eine grundlegende Herausforderung ergibt sich daraus, dass die aktuell in der 
Schweiz existierenden Rechtsformen entweder für primär wirtschaftliche oder primär 
ideelle Zwecke konzipiert sind und damit den beidseitigen Bedürfnissen vieler Nachhal
tigkeitsinitiativen nicht vollumfänglich gerecht werden. Initiativen versuchen mit der 
Verankerung von Prinzipien in bestehenden Rechtskonstrukten, der Kombination ver
schiedener Rechtsformen oder der Beantragung der Steuerbefreiung als gemeinnützige 
GmbH oder AG einen Brückenschlag. Gleichzeitig betreten sie so Neuland, was zu Mehr
aufwand und juristischen Unsicherheiten führen kann. 

Die Wahl einer geeigneten Rechtsform als Herausforderung 

Ideen und Pläne für die Gründung von Nachhaltigkeitsinitiativen sowie ers
te Aktivitäten beginnen häufig im informellen Kreis unter Befreundeten, 
Bekannten und Gleichgesinnten. Will eine Nachhaltigkeitsinitiative jedoch 
langfristig als Akteurin gegenüber Dritten auftreten, stellt sich bald die Frage, 
welche Rechtsform sich für ihre Pläne und Ziele eignet. Denn erst durch eine 
entsprechende Formalisierung kann eine Initiative als juristische Person un
abhängig von den einzelnen beteiligten Personen gegenüber Mitgliedern und 
der Kundschaft, aber auch gegenüber den Geldgebenden oder Zulieferfirmen 
agieren. Nicht zuletzt kann so die persönliche Haftung für etwaige Risiken 
im Zusammenhang mit dem Geschäftsgebaren ausgeschlossen werden. Das 
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heißt, ein offizieller rechtlicher Status erleichtert Interaktionen mit anderen 
Akteurinnen und Akteuren und die Einbindung in Netzwerke, er eröffnet Zu
gang zu Ressourcen und Finanzierung, und er macht eine Initiative attraktiver 
für Mitglieder und Freiwillige (vgl. Grabs et al. 2016). Im Zusammenhang mit 
der Gründung von lokalen »Transition town«-Bewegungen hat beispielsweise 
eine internationale Studie gezeigt, dass Initiativen, die sich als juristische 
Person konstituiert hatten, erfolgreicher waren als solche, welche in infor
malen Zusammenschlüssen operierten (vgl. Feola/Nunes 2014). Spätestens 
dann, wenn es darum geht, bestimmte finanzielle Mittel zu erschließen oder 
Bewilligungen zu erhalten, sind Initiativen meist gezwungen, sich rechtlich 
zu formalisieren. Es besteht also auch ein gewisser Druck von außen, eine 
Rechtsform anzunehmen (vgl. Becker et al. 2018). 

Die Wahl einer Rechtsform geht einher mit der Definition und Klä
rung verschiedener zentraler Fragen. Eine erste Definitionsfrage umfasst 
die Wirkungsorientierung respektive den Zweck (englisch: »purpose«) einer 
Nachhaltigkeitsinitiative (vgl. z.B. Peter/Pfammatter 2023). Zweitens gehen 
mit der Wahl der Rechtsform Definitionsfragen einher: Wie organisieren 
sich die Beteiligten intern, insbesondere welche Gremien bekommen welche 
Entscheidungs-, Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Denn 
die Rechtsform definiert, wem eine Initiative gehört, wer Entscheidungen 
trifft, wer die Haftung trägt sowie ob und an wen Gewinne ausgeschüttet 
werden (vgl. Grenzdörffer et al. 2022; Weitemeyer 2022). Drittens gibt die 
gewählte Rechtsform einen Rahmen dafür vor, welche Finanzierungsmöglich
keiten einer Initiative offenstehen respektive welche Voraussetzungen und 
Vorschriften (z.B. bezüglich Grundkapital, Mitgliederrechte/-pflichten oder 
Gouvernanz) zur Anwendung kommen (vgl. z.B. Humbel/Wittkämper 2024). 
So gestaltet die komplexe Konstellation aus Rechtsform, Eigentumsstruk
tur und Wirkungsorientierung den Handlungs- und Wirkungsrahmen von 
Initiativen (vgl. Grenzdörffer et al. 2022). 

Wir haben in Tabelle 4.1 eine (nicht abschließende) Übersicht verschiede
ner Merkmale der in der Schweiz üblichen Rechtsformen hinsichtlich dieser 
drei Definitionsfragen zusammengestellt. Die etablierten Rechtsformen sind 
entweder primär auf wirtschaftliche Zwecke ausgerichtet, mit einem Fokus 
auf die Generierung von Gewinnen mit dem Ziel, diese an diejenigen aus
zuschütten, die Anteile erworben haben. Oder aber es stehen primär ideelle 
Zwecke im Fokus, im Sinne gemeinwohlorientierter sozialer und ökologi
scher Ziele. Auf wirtschaftliche Zwecke ausgerichtete Rechtsformen sind zum 
Beispiel Aktiengesellschaften (AGs) und Gesellschaften mit beschränkter Haf
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tung (GmbHs). Beispiele für Rechtsformen mit ideellem Zweck sind Vereine 
und Stiftungen. Genossenschaften bewegen sich in diesem Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlicher und ideeller Ausrichtung. Die Genossenschaft ist 
eine bereits alte Rechtsform, die traditionell die wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Selbsthilfe ihrer Mitglieder bezweckt. Die wirtschaftliche Koopera
tion unter demokratischer Kontrolle ihrer Mitglieder kann jedoch oder gerade 
dadurch auch gesellschaftlichen Nutzen ermöglichen. Kürzlich wurde von 
gesetzgeberischer Seite die Genossenschaft explizit auch für ideelle Zwecke 
geöffnet. 

Rechtsformen mit typischerweise ideeller Zweckorientierung (Vereine 
und Stiftungen) erschweren eine Eigenkapitalfinanzierung (vgl. Spiess-Kna
fl/Langer 2019) und es können nur in einem beschränkten Maß bezahlte 
Angebote und Dienstleistungen erbracht werden. Gleichzeitig kann die Mei
nungsfindung in den demokratisch angelegten Strukturen von Vereinen und 
Genossenschaften sehr zeitaufwändig sein. Wirtschaftsorientierte Rechts
formen werden demgegenüber weniger privat oder durch die öffentliche 
Hand gefördert und haben es schwerer, eine Steuerbefreiung aufgrund des 
Verfolgens gemeinnütziger Zwecke zu erhalten (vgl. Dinnie/Holstead 2018). 
Zudem ergeben sich Unterschiede dabei, wie die Zweckorientierung ver
ankert und damit eine langfristige, gesellschaftliche Wertorientierung der 
Initiative gesichert werden kann. Während sich Gründerinnen und Gründer 
in der Startphase meist über den Zweck der Initiative und die grundsätzlichen 
Prinzipien einig sind, läuft die Initiative im Verlauf der Zeit Gefahr, dass ihr 
ursprünglicher Zweck durch neu hinzukommende oder externe Akteurinnen 
und Akteure und Besitzerinnen und Besitzer geändert wird (die sogenann
te »mission drift«). Dies kann beispielsweise infolge eines Wechsels in der 
Geschäftsführung oder durch Investorinnen, Investoren oder mächtige Part
nerorganisationen geschehen, die langfristig über die Geschäftsstrategien 
einer Initiative mitbestimmen wollen (vgl. Humbel/Wittkämper 2024). 

»Ich habe die demokratischen Strukturen und Meinungsunterschiede von 
Vereinen im Sport erlebt. Ich sah das Risiko, dass ich in einem Verein 
Energie und Ressourcen einbringen würde und der Verein dann wegen 
Meinungsunterschieden auseinanderfällt« (Interview mit Sonja Grässlin, 
WERT!Stätte). 
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Mit der Wahl der Rechtsform stellen die Gründungsmitglieder von Nach
haltigkeitsinitiativen also die Weichen für die künftigen Entwicklungsmög
lichkeiten ihrer Initiative. Sich hier festzulegen, erhöht den Organisationsgrad 
und die Funktionsfähigkeit der Initiativen, es führt aber gleichzeitig auch zu 
einer Einschränkung bezüglich der Flexibilität von Strukturen und Prozessen 
und erhöht die Verpflichtungen in Bezug auf die formalen Erfordernisse und 
die administrativen Aufgaben, die für die Agilität von Initiativen auch hem
mend wirken können (vgl. Penha-Lopes et al. 2019). Entsprechend sollte die 
Wahl der geeigneten Rechtsform sowie die mit der Gründung einhergehende 
sorgfältige und vorausschauende Gestaltung der Statuten oder Satzungen und 
Regularien bewusst, unterstützt durch professionelle Beratung und unter Be
rücksichtigung sämtlicher Implikationen erfolgen. Eine möglichst frühzeitige 
sorgfältige Prüfung der Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Rechtsfor
men und darauf aufbauend die Wahl einer passenden Rechtsform lohnen sich 
und sollten nicht nur durch so etwas wie zum Beispiel ideologische Vorurtei
le gegenüber bestimmten Rechtsformen begründet sein. Denn der Entschei
dungsprozess braucht einerseits Zeit (vgl. Feola/Nunes 2014), und andererseits 
lässt sich die einmal gewählte Rechtsform zu einem späteren Zeitpunkt nur 
noch mit großem Zeitaufwand und hohen Kosten (z.B. für Rechtsberatung und 
notarlielle Beglaubigungen) wieder ändern. 

Grundsätzlich können Nachhaltigkeitsinitiativen sämtliche in der Schweiz 
existierende Rechtsformen annehmen. Häufig wählen gemeinwohlorientierte 
Initiativen jedoch die Form eines Vereins oder einer Genossenschaft, die ih
rem ideellen Zweck mehr Rechnung tragen als AGs oder GmbHs. Initiativen 
experimentieren jedoch zunehmend auch mit neuen Lösungen, die einer zu
gleich wirtschaftlichen und ideellen Orientierung folgen (vgl. Chauhan/O’Neill 
2020; Morgan 2019). Sie suchen hierbei beispielsweise nach Lösungen, die Wir
kungsorientierung ihrer Geschäftstätigkeit zu verankern, ihre Natur als Initia
tive mit zwei Zwecken nach außen zu kommunizieren oder gemischte Finan
zierungsmodelle zu ermöglichen. 

»Ich denke es braucht ein grundlegendes Verständnis dafür, dass ein Un
ternehmen nicht zwingend profitorientiert sein muss. In der Schweiz gibt 
es diesen Dualismus zwischen sozialem Engagement und gewinnmaxi

mierendem Profitdenken. Wenn du aber dazwischen liegst, wie beispiels
weise OFFCUT, ist es sehr mühsam.« (Interview mit Claudia Meyr und 
Maurizio Degiacomi, OFFCUT) 
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Im Gegensatz zu anderen Ländern Europas, welche bereits verschiedene eta
blierte Rechtsformen für Unternehmen mit dualer Zweckorientierung kennen 
(z.B. »benefit corporations« in den USA, dazu mehr weiter unten), gibt es in 
der Schweiz bisher keinen expliziten Rechtsstatus für Initiativen mit ideel
ler Zweckorientierung und gleichzeitig kommerzieller Mittelgenerierung (vgl. 
Peter/Pfammatter 2023).1 

Zwar sind verschiedene Ausgestaltungsvarianten mit den etablierten 
Rechtsformen möglich, vielfach stoßen Initiativen beim Ausloten dieser 
Handlungsspielräume jedoch auf rechtliche Definitions- sowie strukturelle 
Probleme, beispielsweise bezüglich der Gouvernanz (vgl. ausführlich hier
zu Humbel/Wittkämper 2024). Es besteht zudem die Gefahr, dass das neue 
Konstrukt mit Rechtsunsicherheit behaftet ist. Zumindest in Steuerfragen 
kann man sich durch ein vorhergehendes Steuer-»ruling« bei den kantona
len Behörden absichern, was allerdings erhebliche juristische Abklärungen 
erfordern kann. 

Wir interessieren uns deshalb für Nachhaltigkeitsinitiativen, die auf ver
schiedene Weise Lösungen gefunden haben, wie sie multiple Anforderungen 
bezüglich der Rechtsform vereinen und die Vorteile verschiedener Rechts
formen kombinieren. Wir stellen im Folgenden in einem ersten Schritt dar, 
wie Initiativen mittels Rechtskonstrukten ihre Wirkungsorientierung veran
kern. Im Anschluss porträtieren wir zweitens Initiativen, die verschiedene 
Rechtsformen kombinieren, zum Beispiel mittels Social Franchising. Drit
tens betrachten wir die Option, als GmbH oder AG die Steuerbefreiung zu 
erlangen, unter anderem auch, um Zugang zu gemeinnütziger Förderung, 
zum Beispiel durch Stiftungen und Spenden, zu erhalten. Zum Ende dieses 
Kapitels versuchen wir, einen Ausblick auf die Entwicklung in der Schweiz 
bezüglich neuer Rechtsformen zu geben. 

Ideelle Wirkungsorientierung bei bestehenden Rechtsformen 

Viele Nachhaltigkeitsinitiativen wählen die Rechtsform des Vereins oder der 
Genossenschaft, da diese auf das Streben nach ideellen Zwecken ausgerichtet 

1 Grundsätzlich wird unterschieden zwischen einer wirtschaftlichen Zweckorientierung 
(= dem eigentlichen Ziel einer Initiative) und kommerziellen Aktivitäten (= Mittel, um 
einen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Zweck zu erreichen; vgl. Meier-Hayoz/ 
Forstmoser 2023). 
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sind. In diesen Rechtsformen genießen die Mitglieder- respektive die Genos
senschaftsversammlung eine sehr hohe Entscheidungsmacht, was auch der 
basisdemokratischen Kultur vieler Initiativen entspricht (so können in den 
Statuten bspw. auch Einstimmigkeitsquoten eingeführt werden). Gleichzeitig 
ist der Handlungsspielraum des Vorstands eingeschränkt. Viele derjenigen, 
die Nachhaltigkeitsinitiativen gegründet haben oder gründen wollen, sehen 
sich daher mit dem Zielkonflikt konfrontiert, dass sie einerseits eine basis
demokratische Kultur in ihrer Initiative pflegen möchten, andererseits aber 
als Geschäftsführende langfristig auch über die Entwicklung der Initiative 
eine gewisse Entscheidungshoheit wollen. Schließlich sind sie in der Regel 
intrinsisch motiviert, von einer gemeinsamen Vision getrieben, und brin
gen oft unentgeltlich eigene finanzielle, materielle und zeitliche Ressourcen 
für die Initiative auf. Eine Lösung für dieses Dilemma kann durch explizite 
Formulierungen in den Statuten gefunden werden. So hält beispielsweise 
der Verein »Madame Frigo«, der sich für die Rettung von Lebensmitteln 
einsetzt, in den Vereinsstatuten fest, dass die Entscheidung bei Stimmen
gleichheit bei der Präsidentin (in diesem Falle der Gründerin) liegt. So kann 
das Engagement der Vereinsmitglieder mit dem Mitbestimmungsrecht, das 
die Vereinsform bietet, honoriert werden, gleichzeitig erhält das Präsidium 
größere Gestaltungsmacht. 

Im Gegensatz dazu wählen einige Nachhaltigkeitsinitiativen auch bewusst 
wirtschaftlich orientierte Rechtsformen, sei es, um möglichst große Freiräu
me bei der Generierung finanzieller Mittel zu erhalten, oder sei es, um Zustän
digkeiten und Entscheidungswege einfach zu gestalten. Hier besteht ebenfalls 
die Möglichkeit, ideelle Zwecke im statutarischen Zweckartikel des Unterneh
mens zu verankern. Dies ist in der Schweiz sowohl bei Genossenschaften und 
GmbHs als auch bei AGs möglich.2 Eine solche statutarische Verankerung ver
pflichtet die Geschäftsleitung, sich auch an den erwähnten ideellen Zwecken 
zu orientieren. Zusätzlich streben diese Initiativen danach, dass ein solcher 
ideeller Zweck für Außenstehende auch ersichtlich und glaubwürdig ist. 

2 Vgl. hierzu weitere Informationen unter https://schub.swiss/toolbox/gruendung-wirk 
ungsverankerung/#rechtsformen. 

https://doi.org/10.14361/9783839474556-004 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://schub.swiss/toolbox/gruendung-wirkungsverankerung/#rechtsformen
https://schub.swiss/toolbox/gruendung-wirkungsverankerung/#rechtsformen
https://doi.org/10.14361/9783839474556-004
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://schub.swiss/toolbox/gruendung-wirkungsverankerung/#rechtsformen
https://schub.swiss/toolbox/gruendung-wirkungsverankerung/#rechtsformen


72 Zivilgesellschaftliche Nachhaltigkeitsinitiativen in der Schweiz 

Box 4.1: »Benefit corporation« und »B Corp«-Zertifizierung »Benefit corpora
tion« bezeichnet als Sammelbegriff Unternehmen, denen ein Multi-Stake
holder-Ansatz am Herzen liegt und die nicht nur wirtschaftliche, sondern 
auch soziale und ökologische Wirkungen berücksichtigen. In verschiedenen 
US-Bundesstaaten und einigen europäischen Ländern haben sich dazu ei
gene Rechtsformen etabliert; teilweise zusätzlich zu bereits bestehenden 
(dualen) Rechtsformen (vgl. Del Baldo 2019; Honeyman/Jana 2019; Peter/ 
Pfammatter 2023). In der Schweiz und einigen anderen europäischen Län
dern hat sich bisher noch keine eigene Rechtsform etabliert, hingegen exis
tiert mit der »B Corp«-Zertifizierung ein Gütesiegel für die umfassende Be
wertung verschiedener ökologischer und sozialer Leistungen eines Unterneh
mens. Diese lässt sich mit verschiedenen Rechtsformen kombinieren. Bedin
gung für den Erhalt des Gütesiegels ist unter anderem die Verankerung in der 
Rechtsform der Initiative (also z.B. in den Statuten oder der Satzung). Die »B 
Corp«-Zertifizierung wird in der Schweiz von der gemeinnützigen Stiftung B 
Lab Switzerland vergeben. B Lab Switzerland ist Mitglied des internationa
len Netzwerks B Lab Global. Eine erfolgreiche Zertifizierung weist eine un
ternehmerische Verpflichtung zu sozialen und ökologischen Nachhaltigkeits
standards aus, namentlich in Bezug auf Auswirkungen der Betriebsabläufe 
und des Geschäftsmodells auf Mitarbeitende, Kundschaft, Umwelt und Ge
sellschaft. Die Zertifizierung geht jedoch nicht so weit, auch Vorgaben zu Ge
winnausschüttung und interner Gouvernanz zu machen. Die unternehmeri

sche Verpflichtung zu sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsstandards 
ist zudem nicht langfristig gesichert und festgeschrieben, so dass diese zum 
Beispiel durch wechselnde Eigentums- und Mehrheitsverhältnisse abgeän
dert werden kann. 

Weitere Informationen B Lab Schweiz: https://de.blab-switzerland.ch 
B Lab Global: https://www.bcorporation.net/en-us/ 

Dies hat beispielsweise die Initiative »MagicTomato« gemacht, ein Online
marktplatz für lokale Landwirtschaftserzeugnisse. »MagicTomato« hat sich 
als AG konstituiert. Um die Gemeinwohlorientierung nach außen ausdrücken 
zu können, entschied sich »MagicTomato« zudem zur Zertifizierung als »B 
Corp« (siehe Box 4.1). Die »B Corp«-Zertifizierung sieht vor, Nachhaltigkeits
prinzipien und -verpflichtungen in den Statuten festzuhalten und sie damit 
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in die Rechtsform der Initiative zu integrieren. Diese Anforderungen werden 
zudem durch Transparenz und Rechenschaftspflichten ergänzt. Geschieht die 
Verankerung in den Statuten nachträglich, muss eine Mehrheit der Aktien
inhabenden dieser Änderung zustimmen. Dies bedeutet aber zugleich, dass 
eine Mehrheit der Eigentümerinnen und Eigentümer die Zweckorientierung 
auch wieder aufheben kann, das heißt, wenn sich an der Gesamtheit der 
Aktieninhabenden etwas verändert, oder bei Änderungen der strategischen 
Ausrichtung ist die Zweckorientierung nicht langfristig gesichert. 

Einen Schritt weiter als die statutarische Verankerung ideeller Zwecke in 
den Statuten geht das Verantwortungseigentum (englisch: »steward-owner
ship«). Ähnlich wie die »benefit corporation« ist das Verantwortungseigentum 
in der Schweiz bisher keine eigene Rechtsform, vielmehr müssen die entspre
chenden Prinzipien (vgl. Box 4.2) via Statuten (und allenfalls über mehrere 
Entitäten, siehe unten) in einer der bestehenden Rechtsformen verankert 
werden. Beim Verantwortungseigentum besteht das Hauptziel darin, die 
Zweckorientierung unwiderruflich rechtlich zu verankern, so dass diese auch 
bei wechselnden Eigentumsverhältnissen erhalten bleibt. Als Konzept geht 
das Verantwortungseigentum damit einen Schritt weiter, indem die Eigen
tumsrechte neu definiert werden und Stimmrechte von den Gewinn- und 
Vermögensrechten entkoppelt werden (vgl. Purpose Stiftung 2020; vgl. auch 
Box 4.2). 

In der Schweiz haben erst wenige Initiativen Verantwortungseigentum 
umgesetzt. Eine der Ersten, die diesen Weg wählte, ist das Unternehmen 
Mitte in Basel. Dieses ist als GmbH konstituiert. Es hat jedoch zwei gesell
schaftsorientierte Regeln in seinen Statuten verankert. Die erste betrifft die 
Stimmberechtigung. In den Statuten wurde festgelegt, dass nur die Ge
schäftsführerenden über das Unternehmen bestimmen können und Externe, 
die in das Unternehmen investieren, keine Stimmrechte erhalten. Zudem 
wurde festgehalten, dass das Unternehmen nicht verkauft oder vererbt wer
den kann. Damit wird langfristig sichergestellt, dass das Unternehmen in 
voller Verantwortung geführt wird und nicht zweckentfremdet werden kann. 
Die zweite Regel in den Statuten besagt, dass die Gewinne des Unternehmens 
nicht an die Besitzerinnen und Besitzer, in diesem Fall die Geschäftsführung, 
ausgeschüttet werden können, sondern im Unternehmen bleiben. Damit 
können die Gewinne nicht privatisiert werden. 
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Box 4.2: Verantwortungseigentum (»Purpose«-Unternehmen) Die Hauptidee des 
Verantwortungseigentums liegt darin, die Zweckorientierung einer Initiati
ve oder eines Unternehmens zu sichern und den etwaigen (Eigen-)Interes
sen wechselnder Inhaberinnen und Inhaber zu entziehen, gleichzeitig aber 
wirtschaftliche Aktivitäten zu verfolgen, deren Gewinne hauptsächlich zu
rück in die Initiative oder das Unternehmen fließen, das heißt dem festge
legten Zweck (englische: »purpose«) zugutekommen. Dies wird durch die fol
genden zwei Prinzipien erreicht, die rechtlich bindend langfristig verankert 
werden (vgl. Purpose Stiftung 2020): 

Selbstbestimmungsprinzip: Die (Mehrheit der) Stimmrechte liegen bei 
aktiven Unternehmerinnen und Unternehmern. Das heißt, Stimmrechte wer
den nur an mit der Initiative eng verbundene Personen vergeben, welche die 
Werte des Unternehmens tragen, zum Beispiel die Mitarbeitenden, die Ge
schäftsleitung oder der Verwaltungsrat. Stimmrechte können nicht als Speku
lationsgut gehandelt noch können sie vererbt werden, vielmehr zählt bei der 
Weitergabe das Prinzip der Werte- und Fähigkeitsverwandtschaft. Das Unter
nehmen kann nur mit einstimmigem Beschluss aller Stimmen aufgelöst wer
den. 

Prinzip der Vermögensbindung: Die Gewinne sind Mittel zum Zweck 
und kein Selbstzweck. Diese Zweckorientierung wird unwiderruflich, recht
lich bindend (in den Statuten) festgelegt. Das heißt, etwaige Gewinne fließen 
ins Unternehmen. Gewinne und Vermögen können nur limitiert entnommen 
werden, um Investitionen risikoadäquat zu verzinsen, Gründungsmitglieder 
fair zu kompensieren und Mitarbeitende am Erfolg zu beteiligen. In der Vari
ante des Veto-Anteil-Modells wird dieser zudem gesichert, indem ein Prozent 
der Anteile (der sogenannte »golden share«) an eine externe, oft gemeinnüt

zige, Stiftung ausgelagert werden, die für gewisse Statutenänderungen ein 
Vetorecht hält und so für die Einhaltung der Prinzipien des Verantwortungs
eigentums einsteht. 

Um als Unternehmen Kapital aufnehmen zu können, werden üblicher
weise verschiedene Anteilsklassen geschaffen, die mit unterschiedlichen 
Stimm- und Vermögensrechten ausgestattet werden. So können Investieren
de Anteile mit nach oben limitierter Dividendenausschüttung und einge
schränkten Stimmrechten als Gegenwert für ihre Investition erhalten. Grün
dungsmitglieder oder andere mit dem Unternehmen verbundene Personen 
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erhalten Anteile mit Stimmrechten ohne (oder nur sehr eingeschränkte) Ge
winnrechte. Nicht eng mit der Initiative verbundene investierende Personen 
können demgegenüber durch limitierte Stimmrechte keinen Einfluss auf die 
Zweckorientierung und Unternehmensführung nehmen. Die gesellschaftli
che Zweckorientierung ist also unwiderruflich verankert, nicht jedoch der in
haltliche Zweck an sich, dieser kann, anders als zum Beispiel bei Stiftungen, 
angepasst werden. Dies lässt im Gegensatz zur Stiftungslösung strukturell zu, 
dass sich die Initiative mit der Zeit durchaus veränderten Gegebenheiten in
haltlich anpassen kann, während weiterhin gewährleistet ist, dass Aktivitäten 
und insbesondere das Unternehmensvermögen an den Zweck gebunden ist 
und nicht privatisiert wird. 

In der Schweiz wird das Konzept des Verantwortungseigentums durch 
Purpose Schweiz vorangetrieben. Purpose Schweiz unterstützt Unternehmen 
in der Umsetzung von Verantwortungseigentum durch persönliche Beratung, 
Bereitstellung von Vorlagen wie z.B. Musterstatuten und Vermittlung von 
Wissen über Vorträge und Webinare. Die Veto-Rechte können an die Purpo
se Stiftung Schweiz übertragen werden. Die Beschaffung von Kapital wird 
von Purpose Schweiz begleitet und verschiedene Zugänge geschaffen. So zum 
Beispiel zu »Purpose Evergreen Capital«. Diese unterstützen Unternehmen, 
die zum Verantwortungseigentum wechseln möchten dabei, entsprechende 
Anteile zurückzukaufen. 

Weitere Informationen Purpose Schweiz: https://purpose-schweiz.org 
Purpose Stiftung: https://stiftungen.stiftungschweiz.ch/organisation/purpos 
e-stiftung 

Bei der Umsetzung des Verantwortungseigentums wird für Initiativen ab 
mittlerer Größe zudem empfohlen, die Rechtsform der GmbH oder AG mit 
einem Veto-Anteil-Modell zu kombinieren, und dies in den Statuten zu ver
ankern (siehe Box 4.2). Für den Handelsregistereintrag werden die Statuten 
vom entsprechenden Kanton geprüft. Dies ist bisher erst wenigen Unter
nehmen in den Kantonen Basel Landschaft (Link3), Zürich (Ventu GmbH 
und Purpose Schweiz GmbH) und Bern (Flavum GmbH) gelungen. Es stellen 
sich also Herausforderungen bei der Eintragungspraxis in den unterschiedli
chen Kantonen. Ein Vorreiterbeispiel für die Umwandlung einer AG hin zum 
Verantwortungseigentum ist mit Crowdcontainer in Erarbeitung. In einer 
Zwischenlösung sind im Jahr 2024 noch ein Teil der Anteile in Besitz von 
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Investorinnen und Investoren, die Mehrheit jedoch bei den Gründungsmit
gliedern und der einprozentige Vetoanteil bei der Purpose Stiftung. Nicht 
zuletzt wird sich noch erweisen müssen, ob das Verantwortungseigentum 
für mögliche Investorinnen und Investoren attraktiv genug ist, um ihr Geld 
zur Verfügung zu stellen, und ob die gefundenen Rechtskonstrukte in einem 
Streitfall (z.B. im Fall einer Erbschaft) juristisch standhalten. 

Das Verantwortungseigentum als Struktur gibt keine inhaltliche (sozia
le, ökologisch nachhaltige) Ausrichtung des Zwecks vor, zieht aber durch den 
zu Grunde liegenden Wertekompass eher solche Unternehmen oder Initiati
ven an. Der Kern von Verantwortungseigentum liegt im nachhaltigen, gene
rationenübergreifenden Bestand der Selbständigkeit und Unabhängigkeit ei
nes Unternehmens, der unter anderem durch die rechtssicher verankerte Ver
mögensbindung respektive Zweckorientierung erreicht wird. Der an Nachhal
tigkeitsprinzipien orientierte inhaltliche Zweck wiederum wird beispielsweise 
durch Zertifizierungen festgelegt. Gerade aus diesem Grund ist die Kombina
tion einer statutarischen Verankerung einer inhaltlichen dualen Zweckorien
tierung, wie beispielsweise in einer »B Corp«-Zertifizierung, mit einer Rechts
struktur nach Verantwortungseigentum (strukturelle Verankerung) für soziale 
oder nachhaltige Initiativen sehr spannend. 

Neben der Verankerung der ideellen Orientierung im statutarischen 
Zweckartikel sowie deren langfristiger Sicherung beispielsweise durch Ver
antwortungseigentum stellt sich für Nachhaltigkeitsinitiativen auch die Frage 
nach Formen von Gouvernanz. Besonders Unternehmen, die sich dem so
zialen Unternehmertum (»social entrepreneurship«) oder der Sozial- und 
Solidarökonomie zuordnen, legen häufig großen Wert darauf, dass ihr Zweck 
nicht nur verankert ist, sondern in klaren Regeln bezüglich der Gewinnver
wendung und Entscheidungsmechanismen im Unternehmensalltag zum 
Leben erweckt wird. Gängige Kriterien für die »Qualifikation« als soziales 
Unternehmen sehen deshalb zum einen die Reinvestition eines Großteils 
der Ertragsüberschüsse in die gesellschaftliche Wirkung vor (vgl. Defourny/ 
Nyssens 2014; Humbel/Wittkämper 2024; SENS o.D.). Zum anderen werden 
Gouvernanzelemente betont: einerseits die Autonomie des Unternehmens ge
genüber dem Staat und übergeordneten Eigentumsstrukturen, andererseits 
das Vorhandensein von Mitwirkungsmöglichkeiten für Stakeholderinnen und 
Stakeholder, etwa in Form von Vertretungen von Mitarbeitenden, anderweitig 
betroffenen Gruppen oder gemeinnützigen Stiftungen im Verwaltungsrat 
(vgl. Humbel/Wittkämper 2024). Während die Genossenschaft die demokra
tische Mitbestimmung ihrer Mitglieder zwingend vorsieht, können solche 
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Gouvernanzkriterien bei GmbHs und AGs statutarisch festgeschrieben wer
den. 

Konstrukte aus mehreren Rechtsformen 

Eine weitere Möglichkeit, die Nachteile einzelner Rechtsformen zu über
winden, besteht darin, mehrere Rechtsformen zu kombinieren. Dies kann 
einerseits erfolgen, wenn einzelne Tätigkeitsbereiche in eine weitere Rechts
form ausgelagert werden. Eine Beispielinitiative, die eine entsprechende 
Lösung umgesetzt hat, ist »Effinger«. Der »Effinger« ist einerseits als Verein 
organisiert, der seinen Mitgliedern einen Co-Working-Space sowie Wis
sens-, Austausch- und Unterstützungsmöglichkeiten bietet. Der Café- und 
Barbetrieb im gleichen Gebäude wird als GmbH geführt, die wiederum eine 
Untermieterin des Vereins ist, womit die Vorteile beider Rechtsformen vereint 
werden. 

Eine weitere Möglichkeit, mehrere Rechtsformen zu kombinieren, wurde 
von der Initiative OFFCUT gewählt. OFFCUT wendet ein einzigartiges Rechts
konstrukt an, das aus einer Genossenschaft als Dachstruktur und Vereinen 
als Mitgliedern der Genossenschaft besteht. Die Rechte und Pflichten der 
Vereine werden mittels Social-Franchising-Vertrag geregelt (siehe Box 4.3). 
Damit wird gewährleistet, dass Initiativen in anderen geografischen Regio
nen die Idee der Gründungsinitiative übernehmen können und dabei der 
ursprüngliche ideelle Zweck erhalten bleibt. 

Als 2012 der erste OFFCUT-Materialmarkt in Basel mit der Vereinsgrün
dung beschlossen wurde, verankerten die Gründungsmitglieder ihre Werte in 
den Vereinsstatuten, dachten dabei jedoch nicht an eine spätere Expansion in 
andere Städte der Schweiz. Dann zeigte sich jedoch, dass der OFFCUT-Mate
rialmarkt in Basel Erfolg hatte und ein zweiter Standort in Zürich in Betracht 
gezogen wurde, so dass sich die Frage stellte, wie die beiden Standorte mit
einander verbunden werden könnten. Einerseits sollten die wenigen Ressour
cen, die vorhanden waren, effizient eingesetzt, Infrastrukturen geteilt sowie 
eine gemeinsame Strategie, mit geteilten Werten und Visionen, verfolgt wer
den. Andererseits sollte vertraglich sichergestellt werden, dass die Werte und 
Prinzipien von OFFCUT an künftigen Standorten gleichermaßen umgesetzt 
werden. Die beiden Vereine OFFCUT Basel und OFFCUT Zürich entschieden 
sich dafür, die Genossenschaft OFFCUT als gemeinsames Dach zu gründen. 
Die Vereine sind dementsprechend Genossenschaftsmitglieder. 
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Durch die Kombination von Genossenschaft und Verein, kombiniert mit 
einem Social-Franchising-Vertrag, kann sich eine bereits erprobte Nachhaltig
keitsinitiative wie OFFCUT unkompliziert an anderen Standorten ausbreiten, 
ohne dass dabei die ethischen Prinzipien und der gesellschaftliche Nutzen ab
geändert werden. Durch die Replikation der Idee kann die Wirkung der Initia
tive erhöht werden, ohne dass die Gründungsmitglieder die Verbreitung selbst 
in die Hand nehmen müssen. Inzwischen sind bei OFFCUT weitere Standor
te dazugekommen, und es existieren Materialmärkte in Basel, Zürich, Bern 
und St. Gallen, die alle als alleinstehende Vereine organisiert und durch den 
Social-Franchising-Vertrag mit der Genossenschaft OFFCUT verbunden sind. 
Neben den rechtlichen Bestimmungen über die Eröffnung neuer Standorte re
gelt der Vertrag auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stand
orten und den Wissensaustausch. So betreiben die Standorte eine gemeinsa
me Website, bilden Arbeitsgruppen und tauschen Erfahrungen aus. Das Mo
dell vereinfacht also die Gründung und Weiterentwicklung weiterer Standor
te. 

Box 4.3: Social Franchising Social Franchising überträgt die Idee des Franchi
sings aus dem wirtschaftlichen Kontext in den Non-Profit- respektive sozialen 
Sektor. Die Grundidee des Franchisings besteht darin, dass im Sinne einer Ko
operation die oder der Franchisenehmende bestimmte Konzepte der oder des 
Franchisegebenden übernehmen darf. Dies kann beispielsweise die Nutzung 
des Geschäftsmodells und der Marke sein, aber auch Unterstützung durch die 
franchisegebende Institution bei der Konzeptumsetzung (vgl. Cumberland/ 
Litalien 2018). Hackl (vgl. 2011) sieht die Vorteile von Social Franchising insbe
sondere darin, dass eine Verbreitung der Idee mit geringerem Aufwand und 
schneller möglich ist, wobei die oder der Franchisegebende ein gewisses Maß 
an Kontrolle über die Ursprungsidee behält. In gelingenden Fällen kann so 
ein »selbstlernendes System« aufgebaut werden, das für alle Vertragspartei
en Vorteile bringt, indem Vorlagen, Erfahrungen und Wissen weitergegeben 
werden. 
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Gemeinnützigkeit und Steuerbefreiung 

Wenig bekannt ist, dass in der Schweiz sowohl bei AGs wie auch bei GmbHs ein 
ausschließlich im Interesse der Allgemeinheit liegender Zweck verankert wer
den kann, was unternehmerische Aktivitäten zu gemeinnützigen Zwecken er
möglicht. Darüber hinaus besteht grundsätzlich die Möglichkeit, für diese die 
Steuerbefreiung zu beantragen, das heißt, es können »gemeinnützige AGs« re
spektive »gemeinnützige GmbHs« gegründet werden (vgl. Box 4.4). Anders als 
in Deutschland, wo auch die um das »g« ergänzten Abkürzungen rechtlich an
erkannt und gebräuchlich sind, handelt es sich hierzulande bei der Erlangung 
der Steuerbefreiung eher noch um eine Seltenheit. 

Die WERT!Stätte in Basel ist eine der wenigen Initiativen in der Schweiz, 
die sich bisher für eine gemeinnützige GmbH entschieden hat. Ausschlagge
bend für die Entscheidung war, dass so die Vorteile wirtschaftsorientierter und 
ideeller Rechtsformen kombiniert werden konnten. Denn im Vergleich zu ei
nem auf demokratischen Entscheidungen basierenden Verein oder einer ent
sprechenden Genossenschaft kann eine gemeinnützige GmbH, genau wie eine 
konventionelle GmbH, von einer einzigen Geschäftsführerin geführt werden. 
Diese hat damit eine größere Entscheidungsmacht, was den Bedürfnissen der 
WERT!Stätte entgegenkam. Unternehmerisches Handeln wird damit verein
facht und eigene Ideen lassen sich zeitnah und unkompliziert umsetzen. 

Box 4.4: Gemeinnützigkeit und Steuerbefreiung Im Grundsatz unterliegen sämt

liche Rechtsformen der Steuerpflicht. Eine Steuerbefreiung kann, unabhän
gig von der gewählten Rechtsform, erlangt werden, indem ein entsprechen
der Antrag auf Gemeinnützigkeit gestellt wird. Dieser wird von den jeweils 
zuständigen kantonalen Steuerbehörden geprüft. Die Hürden liegen hier je
doch hoch. So muss zum Beispiel (gemäß Markowitsch/Lorant 2016; Peter/ 
Pfammatter 2023) nachgewiesen werden, dass sämtliche finanzielle Mittel 
ausschließlich und unwiderruflich einem ideellen, das heißt in diesem Fall 
gemeinnützigen Zweck zufließen und nicht an etwaige (Aktien-)Inhabende 
oder am Unternehmen Teilhabende ausbezahlt werden. Der Kreis der Be
günstigten muss zudem groß sein, also nicht nur eine beschränkte Gruppe 
von Nutzenden, Mitgliedern, Genossenschafterinnen, Gesellschaftern oder 
Aktieninhabenden umfassen. Kurz zusammengefasst gelten die Prinzipien 
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der Zweckbindung, der Unwiderruflichkeit, der effektiven Aktivität, des All
gemeininteresses sowie der Uneigennützigkeit (vgl. Peter/Pfammatter 2023). 

Eine Anerkennung unterliegt, wie bereits geschrieben, den kantonalen 
Steuerbehörden und damit entsprechend unterschiedlichen Auslegungen 
und Praktiken (vgl. Opel 2019). Gerade die Anerkennung als AG oder GmbH 
scheint bisher schwierig zu sein. Bei Steuerämtern und in der Rechtsberatung 
haben sich bisher noch keine allgemeingültigen Regeln durchgesetzt und es 
bräuchte für die Zukunft eine Verallgemeinerung der Anforderungen und De
tailumsetzung (z.B. anerkannter spezifischer Formulierungen für die statua
rischen Zusätze). 

Weitere Informationen »vitamin B – Fachstelle für Vereine«: https://www.vitam 
inb.ch/vereinswissen/steuern 
Steuerbefreiung: Fünf wichtige Fragen zum Thema (Tarolli-Schmidt 2021) 

Als gemeinnützige GmbH wird in der WERT!Stätte zwar Unternehmertum ge
lebt, der Hauptfokus liegt jedoch auf dem gemeinwohlorientierten Zweck. In
zwischen konnte die WERT!Stätte nach Abklärungen mit den Steuerbehörden 
auch die Steuerbefreiung erlangen. Dies bedingt zwar, dass die GmbH keine 
Gewinne ausschütten darf, doch wird dadurch ihre Glaubwürdigkeit zur ideel
len Zweckverfolgung untermauert. Gleichzeitig ermöglicht es, von Dritten ab
zugsfähige Spenden zu erhalten. 

Die Option, eine gemeinnützige AG oder GmbH zu gründen, wird in der 
Schweiz bisher selten wahrgenommen. Peter und Pfammatter (vgl. 2023) se
hen mehrere Gründe für die Zurückhaltung, so zum Beispiel, dass es Vereine 
oder Stiftungen im Vergleich einfacher haben, alternative Mittel wie Spenden 
oder öffentliche Zuwendungen zu beschaffen. Zudem ist die Festlegung der 
ideellen Zweckorientierung keine Garantin dafür, dass die Gemeinnützigkeit 
von den Steuerbehörden anerkannt wird. Ein Hauptproblem liegt hier in der 
Handelbarkeit der Anteilscheine, die gegen das Prinzip der Unwiderruflich
keit verstoßen. Denn wenn nicht vertraglich geregelt wird, dass Anteilscheine 
nur an eine nicht kommerzielle Organisation verkauft werden dürfen, könn
ten diese beim Verkauf dem nicht wirtschaftlichen Zweck entzogen werden. 
Eine etwaige Übergabe kann mithin nur an eine andere nicht kommerzielle 
Organisation erfolgen. Das heißt aber auch, dass die Inhabenden sich nicht 
einfach auszahlen lassen können. Nicht zuletzt sind Vereine und Stiftungen 
bezüglich Forderungen und Pflichten von Eigenkapital, Geschäftsführung etc. 
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weniger streng, weshalb Peter und Pfammatter (vgl. 2023) vermuten, dass In
itiativen mit gesellschaftlichen Zwecken immer noch eher Stiftungen, Vereine 
oder Genossenschaften bevorzugen. Eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
respektive eine Steuerbefreiung setzen damit kommerziellen Aktivitäten und 
der Möglichkeit, Ressourcen für Investitionen zu generieren, gewisse Gren
zen, was wiederum die Bereitschaft zu Investitionen von dritter Seite vermin
dern könnte. Die Gemeinnützigkeit ist deshalb bei Stiftungen und Vereinen 
verbreiteter und aufgrund der bisherigen Praktiken auch einfacher zu erhal
ten als im Fall anderer Rechtsformen (vgl. ausführlich zur Steuerbefreiung von 
Initiativen mit zwei Zwecken Humbel/Wittkämper 2024). 

Eine neue Rechtsform für gemeinwohlorientiertes Unternehmertum? 

Grundsätzlich lassen die bestehenden Rechtsformen sehr viele Varianten zu, 
um unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen von Nachhaltigkeits
initiativen gerecht zu werden, seien dies zusätzliche Spezifizierungen in den 
Statuten, die Kombination von Rechtsformen oder die Verankerung der Ge
meinwohlorientierung. Gleichzeitig besteht eine gewisse Unsicherheit in der 
Auslegung und Umsetzung solcher Varianten, sowohl bei denen, die eine In
itiative starten, als auch auf Seiten der Beratung und der Behörden, verbunden 
ist das jeweils mit einem großen Zusatzaufwand. Eine Vereinheitlichung der 
Kriterien und bessere Bekanntmachung der Praxis (z.B. konkrete und aner
kannte Formulierungen für Statuten) wären hier von großem Nutzen. 

Trotzdem oder gerade deswegen ist die Debatte um Neudefinitionen von 
Rechtsformen für Initiativen, die sich einer hybriden oder dualen Zweck
orientierung zuwenden, das heißt sowohl wirtschaftlichen als auch ideellen 
Zwecken verpflichten, international und national im Gange, häufig unter 
Stichworten wie soziales oder gemeinwohlorientiertes Unternehmertum, 
Sozial- und Solidarökonomie, »social enterprises«, »benefit corporations« etc. 
(vgl. Humbel/Wittkämper 2024; Peter/Pfammatter 2023; Weitemeyer 2022). 
Verschiedene Varianten einer Antwort auf die Frage, wie die duale Zweck
orientierung rechtlich vereinfacht werden könnte, sind denkbar und werden 
in unterschiedlichen europäischen Ländern umgesetzt. Beispiele können 
eine neue Rechtsform oder aber eine rechtsformübergreifende gesetzliche 
Zertifizierung sein, die Initiativen erhalten könnten (vgl. Jenkins et al. 2021). 
Weitemeyer (vgl. 2022) beschreibt folgende Gründe für einen Bedarf nach 
einer neuen, dualen Rechtsform: 
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• Es besteht ein internationaler Trend zu einem umfassenderen Verständ
nis unternehmerischer Aktivitäten, die nicht nur wirtschaftliche Gewinn
orientierung, sondern auch gesellschaftliche Werte umfassen. Gleichzeitig 
eignen sich Kapitalgesellschaften besonders gut für Tätigkeiten am Markt. 

• Es besteht ein Bedürfnis, mit der Rechtsform eine Signalwirkung hinsicht
lich der Gemeinwohlorientierung ausstrahlen zu können. 

• Kombinationen von mehreren Rechtsformen sind aufwändig und um
ständlich, eine Abdeckung durch eine Rechtsform wäre für die Beteiligten 
einfacher. 

• Die Möglichkeit einer (beschränkten) Gewinnausschüttung würde den 
häufig enormen Einsatz derjenigen honorieren, die eine Initiative ins 
Leben rufen (gleichzeitig bestehe hier bei einer Aufweichung aber auch 
die Gefahr des Missbrauchs der Steuerbefreiung). 

Zur Zeit der Entstehung dieses Beitrags im Juni 2024 war auch auf Seiten des 
Gesetzgebers in der Schweiz ein Veränderungsprozess im Gange. Während 
der Bundesrat auf entsprechende bisherige parlamentarische Vorstöße hin 
keinen Handlungsbedarf sah (vgl. hierzu Interpellation 13.36893 aus dem 
Jahr 2013 und Interpellation 18.34554 aus dem Jahr 2018, dargestellt in Pe
ter/Pfammatter 2023), hat der Nationalrat im Juni 2023 eine Motion zur 
»Förderung von sozialen Unternehmen« (Motion 21.38915) trotz ablehnender 
Empfehlung des Bundesrats angenommen. Die Motion forderte, den gesetz
lichen Rahmen zur Förderung sozialen Unternehmertums anzupassen und 
eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Anerkennung und Förde
rung von sozialen Unternehmen zu ermöglichen sowie diese in der Strategie 
»Nachhaltige Entwicklung 2030« zu verankern. Neben der Klärung rechtlicher 
Fragen und Probleme bezweckte die Motion auch den Anschluss der Schweiz 
an einen internationalen Trend hin zur aktiven Förderung gemeinwohlori
entierter Unternehmen, wie er durch den »Social Economy Action Plan«6 der 

3 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId= 
20133689. 

4 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId= 
20183455. 

5 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId= 
20213891. 

6 Vgl. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en. 
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EU, den »Recommendations on Social Economy and Social Innovation«7 der 
OECD und der »Resolution on promoting the social and solidarity economy 
for sustainable development«8 der UNO-Generalversammlung vorgezeichnet 
wurde. Auch in den Nachbarländern der Schweiz wurde die rechtliche Ein
grenzung und politische Förderung gemeinwohlorientierter Unternehmen 
zuletzt stark vorangetrieben. Zwar hat der Ständerat die Motion im März 2024 
als Zweitrat verworfen, es ist jedoch davon auszugehen, dass das Thema die 
Schweiz weiter beschäftigen wird. 

Fazit 

Die Formalisierung einer Nachhaltigkeitsinitiative umfasst unter anderem 
die Wahl einer geeigneten Rechtsform. Diese legt Eckwerte fest in Bezug 
auf die Wirkungsorientierung, die Verantwortlichkeiten und Entscheidungs
kompetenzen wie auch die Möglichkeiten verschiedener Finanzierungen. 
Nachhaltigkeitsinitiativen kombinieren oft eine ideelle Wirkungsorientie
rung mit teilweiser wirtschaftlicher Mittelgenerierung und stoßen damit in 
der Schweiz, die keine Rechtsform mit dualer Wirkungsorientierung kennt, 
auf rechtliche Unsicherheiten und komplexe Definitionsfragen. Nachhaltig
keitsinitiativen gehen unterschiedlich mit dieser Herausforderung um. Wir 
haben Beispiele vorgestellt, in denen wirtschaftlich orientierte Rechtsformen 
gewählt, jedoch ein ideeller Zweck statuarisch verankert wurde, wie es zum 
Beispiel mit der »B Corp«-Zertifizierung oder dem Konzept des Verantwor
tungseigentums umgesetzt wird. Andere Initiativen kombinieren verschie
dene Rechtsformen (z.B. im Rahmen des Social-Franchising-Konzepts) oder 
verankern den ideellen Zweck, indem sie den Status der Gemeinnützigkeit 
erlangen. All diese verschiedenen Varianten sind jedoch mit einer gewissen 
Unsicherheit behaftet und mit großem Mehraufwand verbunden. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich die Debatte um die Neudefinition von Rechtsformen in 
Richtung dualer Zweckorientierung in der Schweiz, aber auch international 
weiter entwickeln wird. 

7 Vgl. https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-economy-recommendatio 
n/. 

8 Vgl. https://sens-suisse.ch/wp-content/uploads/2023/06/A_RES_77_281-EN.pdf. 
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